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Inhalt Entsendungswiderruf und Neuentsendung der Mitglieder des Aufsichtsrates der 

Abfallentsorgung Plauen GmbH (AEP) aufgrund Änderung von Fraktionsstärken 

 

 

 
Grundlage:  

 

 

 

 

§§ 98 Abs. 2, 42 Abs. 2 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt  

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722) geändert worden ist 

§ 7 des Gesellschaftsvertrages des Unternehmens; 

§ 6 der Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008 zuletzt geändert am 13.04.2021 i. V. m. 

§ 21 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz (KomWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. 

April 2018 (SächsGVBl. S. 298), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 

2020 (SächsGVBl. S. 722) geändert worden ist 

 

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

Justiziariat 

Fraktionen und Stadträte am 21.02.2022 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

 

 

keine 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

Fachbereich Finanzverwaltung 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Stadtrat der Stadt Plauen widerruft die Entsendung von  

Frau Bürgermeisterin Kerstin Wolf als vom Oberbürgermeister benannte Bedienstete der Verwaltung, 

Herrn Stadtrat Jörg Schmidt (CDU-Fraktion), 

Herrn Stadtrat Thomas Salzmann (CDU-Fraktion),  

Herrn Stadtrat Ronny Hering (AfD-Fraktion), 

Herrn Stadtrat Thomas Fiedler (SPD/Grüne/Initiative-Fraktion) und 

Herrn Stadtrat Sven Gerbeth (FDP-Fraktion) 

als Mitglieder des Aufsichtsrates der Abfallentsorgung Plauen GmbH. 



2. Der Stadtrat der Stadt Plauen bestimmt im Wege der Einigung  

Frau Bürgermeisterin Kerstin Wolf als vom Oberbürgermeister benannte Bedienstete der Verwaltung, 

Herrn Stadtrat Jörg Schmidt (CDU-Fraktion),   

Herrn Stadtrat Prof. Dr. Lutz Kowalzick (CDU-Fraktion),  

Herrn Stadtrat Ronny Hering (AfD-Fraktion),   

Herrn Stadtrat Thomas Fiedler (SPD/Grüne/Initiative-Fraktion) und  

Herrn Stadtrat Sven Gerbeth (FDP-Fraktion) 

widerruflich zu Mitgliedern des Aufsichtsrates der Abfallentsorgung Plauen GmbH. 

 

3. Für den Fall, dass eine Einigung zu Vorschlag 2. oder eine alternative Einigung nicht zustande kommt, 

a) entsendet die Stadt Plauen Frau Bürgermeisterin Kerstin Wolf widerruflich in den Aufsichtsrat der 

Abfallentsorgung Plauen GmbH als vom Oberbürgermeister benannte Bedienstete der Verwaltung. 

b) benennen von den durch die Stadt Plauen in den Aufsichtsrat der Abfallentsorgung Plauen GmbH 

widerruflich zu bestimmenden weiteren 5 Aufsichtsratsmitgliedern  

- die CDU-Fraktion ein weiteres Aufsichtsratsmitglied, 

- die AfD-Fraktion ein weiteres Aufsichtsratsmitglied,  

- die Fraktion DIE LINKE ein weiteres Aufsichtsratsmitglied,  

- die SPD/Grüne/Initiative-Fraktion ein weiteres Aufsichtsratsmitglied und 

- die CDU-Fraktion, die SPD/Grüne/Initiative-Fraktion oder die FDP-Fraktion ein weiteres 

Aufsichtsratsmitglied vorbehaltlich Losentscheid. 

 

 

 

Sachverhalt: 
 

In der Stadtratssitzung am 23.11.2021 hat der Oberbürgermeister bekannt gegeben, dass Herr Stadtrat Ingo 

Eckardt aus der CDU-Fraktion und Herr Stadtrat André Schatz aus der SPD/Grüne/Initiative-Fraktion 

ausgeschieden sind. Weiterhin hat der Oberbürgermeister in dieser Sitzung bekannt gegeben, dass Herr Stadtrat 

Eckardt in die FDP-Fraktion wechselt.  

Demzufolge hat sich eine Änderung im Stärkeverhältnis der Fraktionen ergeben. Gemäß §§ 42 Abs. 2 S. 7 

i. V. m. 98 Abs. 2 S. 2 SächsGemO sind nachträgliche Änderungen des Stärkeverhältnisses der Fraktionen, die 

sich auf die Zusammensetzung der Aufsichtsräte auswirken, zu berücksichtigen.  

Bei der AEP ergibt sich gemäß § 6 Abs. 1 der Hauptsatzung nach dem d`Hondtschen Höchstzahlverfahren eine 

Änderung der Zusammensetzung des Aufsichtsrates. 

 

Die bisher entsandten Mitglieder des Aufsichtsrates der AEP wurden aufgrund Beschlusses Nr. 11/20-3 vom 

22.09.2020 vom Stadtrat im Wege der Einigung als Gesamtakt bestimmt. Nach Auffassung der 

Rechtsaufsichtsbehörde für die Stadt Plauen (s. Schreiben vom 15.11.2018) müssen in diesem Falle alle von der 

Stadt entsandten Mitglieder neu bestimmt werden.  

 

Die Besetzung des Aufsichtsrates der AEP kann gemäß Beschlussvorschlag 2.) im Wege der Einigung erfolgen. 

 

Wenn eine Einigung zu 2.) oder eine alternative Einigung nicht zustande kommt, werden gemäß § 42 Abs. 2 S. 

5 SächsGemO i. V. m. § 98 Abs. 2 S. 2 SächsGemO und § 6 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Plauen die 

Mitglieder des Aufsichtsrates der AEP dem Oberbürgermeister schriftlich benannt, wobei die Anzahl der 

Personen, die durch die jeweilige Fraktion benannt werden kann, gemäß § 6 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt 

Plauen durch Anwendung des d`Hondtschen Höchstzahlverfahrens ermittelt wird. 

 

Nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages des Unternehmens hat der Aufsichtsrat 6 Mitglieder, darunter 

der Oberbürgermeister oder ein von ihm benannter Bediensteter der Stadtverwaltung Plauen.  

Von den 5 weiterhin verfügbaren Mandaten kann je 1 Mandat vergeben werden an  

- die CDU-Fraktion, 

- die AfD-Fraktion, 

- die Fraktion DIE LINKE und 

- die SPD/Grüne/Initiative-Fraktion.  

Aufgrund gleicher Höchstzahlen von CDU-Fraktion, SPD/Grüne/Initiative-Fraktion und FDP-Fraktion für den 

letzten zu vergebenden Sitz ergibt sich eine größere Anzahl von Benennungsberechtigten, als Mandate zu 

vergeben sind. Insofern ist für den letzten Sitz entsprechend § 21 Abs. 1 KomWG ein Losentscheid zwischen 

den genannten Fraktionen notwendig. 

 



Die Benennung und die schriftliche Bekanntgabe der Zusammensetzung entsprechend § 42 Abs. 2 S. 5 

Halbsatz 2 SächsGemO kann nach erfolgter Beschlussfassung und Losentscheid bereits in dieser Sitzung auf 

der Grundlage der nach Beschlussfassung / Losentscheid durch die Fraktionen einzureichenden schriftlichen 

Benennungen erfolgen. 

 

 

 

 



 

Finanzielle Auswirkungen 
 

  

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?  nein  ja 

Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro  

Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro  

Folgekosten des Beschlusses 
 nein   

 ja, in der Begründung dargestellt 

Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?  nein  ja 

Anmerkungen:  

 

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses 
 

Bereits veranschlagt?  ja 

  

Veränderung zum Planansatz  neu   mehr  weniger 

Haus-

halts-

jahr 

Betrag in Euro Teilhaushalt 
N

u
m

m
er

 

 Produkt 

 Investition 

 E-Liste 

 INST-Liste 

 Z-Liste 

 Aufwand/Auszahlung   Auszahlung     Auszahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

  Ertrag/Einzahlung   Einzahlung     Einzahlung 

 im Ergebnishaushalt  aus Investitionstätigkeit  aus Finanzierungstätigkeit 

    

    

    

    

    

 

 

 

_______________ _______________ 

Steffen Zenner 
Unterschrift liegt im Original vor 
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